
Region & Programm
Die Region Bad Hindelang steht zu 80% unter Naturschutz. 
Das Gebiet „Allgäuer Hochalpen“ bietet unzählige wunder-
bare Spazier- und Wandertouren. Und gerade in der Ad-
ventszeit ist dieser Ort ein besonders schöner Ausgangs-
punkt für unsere diesjährige Adventsfahrt.

Wenn sich Bad Hindelang in ein Meer aus 200.000 Lämp-
chen zu einem liebevoll gestalteten Weihnachtsdorf in einen 
Zauber aus Licht und Wärme verwandelt, ist es wieder so-
weit: der einzigartige Erlebnis-Weihnachtsmarkt im Allgäu 
beginnt.

Der Weihnachtsmarkt in Bad Hindelang ist weit mehr 
als ein einfacher Christkindlmarkt. Mit seiner liebevol-
len Dekoration und den abwechslungsreichen Ver-
anstaltungen vor der traumhaften alpenländlichen 
Kulisse Bad Hindelangs, gilt er als der schönste Weih-
nachtsmarkt im Allgäu.

Stille Nacht, 
heilige Nacht ...

Bad Hindelang
Adventstour 2023

Deutschland, 05.12.2023  - 08.12.2023 
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Inklusive Weihnachtsoper
Eine Weihnachtsoper über die Entstehungsgeschich-
te des weltberühmten Liedes „ Stille Nacht, Heilige 
Nacht!“ Seine Melodie kennt jeder, zur Weihnachtszeit 
darf es nicht fehlen und viele versetzt es zurück in die 
Kindheit, zum gemeinsamen Singen am Weihnachts-
baum.

Die Alpenländische Weihnachtsoper inszeniert mu-
sikalisch die Entstehungsgeschichte dieses weltbe-
rühmten Liedes. Umrahmt vom Live-Orchester, mit 
anrührenden Arien der Hauptdarsteller und kraft-
vollen Liedern der Chöre der Salzachschiffer und 
Ostrachtaler Hirtenkinder ist das Stück sowohl mu-
sikalisch als auch schauspielerisch ein besonderes 
Erlebnis, das wir uns während unseres Aufenthaltes 
in Bad Hindelang natürlich live ansehen werden. Die 
Karten sind bereits im Reisepreis inbegriffen.

Fahrtennummer: Z40

Unterkunft: *** Wiesengrund Resort

Fahrtenleiter: Joachim Helmes

Hinfahrt: 05.12.2023  
07:30 ab Opladen Busbahnhof, 08:00 Kurtekotten
Rückfahrt: 08.12.2023 - nach dem Frühstück

Leistungen:
• Hin- und Rückreise mit dem Reisebus
• 3 Tage Unterkunft in Zimmern der gebuchten 

Kategorie mit Dusche, WC, Föhn, Shampoo/
Duschgel, Hand- und Badetuch 

• Kostenfreies WLAN
• Allgäuer Frühstücksbuffet mit heimischen 

Qualitätsprodukten
• tägliches 4-Gang-Wahlmenü
• Nutzung des Wellnessbereichs von 16:00 - 

19:00 Uhr mit Finnischer Sauna, Dampfbad, 
Infrarotkabine und Ruhebereich

• inkl. Eintrittskarte für die Weihnachtsoper 
Stille-Nacht in sehr guter Kategorie (B)

• Eintrittskarte für denErlebnis-Weihnachts-
markt Bad Hindelang

• Busfahrt nach Oberstdorf mit fakultativer 
Bergbahnfahrt zum Nebelhorn  mit kleiner 
Wanderung

• Reiseleitung
Preis p. P. Mitglied Gast
DZ   € 529,- € 569,-
EZ  € 579,- € 619,-

Mindestteilnehmer: 24
Anmeldung bis25.08.2023 erbeten
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Ein wirklich einzigartiges Erlebnis, 
das euch mit tief bewegenden Mo-
menten auf die Weihnachts- und 
Adventszeit einstimmen wird.

*** Hotel Wiesengrund 
Resort
Das familiengeführte Hotel liegt in-
mitten der beeindruckenden Berg-
welt des Allgäus im Kurort  Bad Hin-
delang. Die liebevoll eingerichteten  
Zimmer verfügen alle überDusche 
/ WC / FÖHN und FLAT–TV. Freies 
WLAN im Haus ist selbstverständ-
lich.

Morgens werden wir  mit einem 
umfangreichen Frühstücksbuffet 
mit heimischen Qualitätsprodukten 
verwöhnt. Verschiedene regionale 
Wurst- und Käse- Sorten, hausge-
machte Aufstriche, Marmeladen 
und Müslis, Eierspeisen von freilau-
fenden Allgäuer Hennen und eine 
bunte Auswahl an Allgäuer Molke-
reiprodukten runden die Mahlzeit 
ab.

Nach dem Motto „Tradition trifft 
Moderne“ genießen wir am Abend 
täglich ein leckeres 4-Gang-Wahl-
menü. Unseren Lieblingshauptgang 
wählen wir ganz nach unseren Be-
dürfnissen aus. Ob der Wiesen-
grund Klassiker, Regionales, Saiso-
nales, Vegetarisches oder Brotzeit. 
Hier ist für jeden etwas dabei.



Reise-Anmeldung

        

         O  Interesse an UNVERBINDLICHEN Informationsmaterial zu einer Reiserücktrittsversicherung

Ski-Club Bayer e.V. 
Leverkusen

Geschäftsstelle • Knochenbergsweg • 51373 Leverkusen • Tel.: 0214 - 4 21 39 • Fax: 0214 - 4 19 74 • E-Mail: info@scbayerlev.de 

Zimmerwunsch (nicht bei Unterbringung im Mehrbettzimmer ausfüllen, ausser es gibt unterschiedliche Standards)

 Einzelzimmer         Doppelzimmer  1/2 Doppelzimmer     Doppelzimmer zur Alleinnutzung        MBZ Standard        MBZ-Komfort

 Angabe Zimmer Fahrt Dolomiten ........................................................................................................ 

Vor- und Zuname M W Telefon privat Telefon geschäftl. Mobil

1.  

2.  

3.  

4.  

5.   
(Bitte vollständig ausfüllen und Zutreffendes ankreuzen.)

Straße   PLZ / Wohnort Geb. Datum E-Mail Familie (nicht vom Kind)    SC-Mitglied

1.       

2.       

3.       

4.       

5.        
(Bitte vollständig ausfüllen und Zutreffendes ankreuzen.)

Teilnehmende

INTERNE VERMERKE (ausschließlich durch den Ski-Club auszufüllen)

Best.datum: Anz.betrag: Restzahlung

Bankverbindung
 Ja, ich möchte per SEPA-Lastschriftmandat zahlen

Name

Kredit-Institut

IBAN

BIC

Ich ermächtige den Ski-Club Bayer e.V. Leverkusen zur Begleichung den Gesamtbetrag von meinem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kredit-Institut an, die vom Ski-Club Bayer 
e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, 
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei 
die mit meinem Kredit-Institut vereinbarten Bedingungen.

Unterschrift

Verbindliche Anmeldung
Die Anmeldung wird durch meine Unterschrift verbindlich. Die Reisebedingungen im Fahrtenheft sowie 
das Merkblatt zur Informationspflicht gemäß DSGVO habe ich gelesen und erkenne diese als verbindlich 
an. Für minderjährige Teilnehmer muss ein Erziehungsberechtigter (mit Namensangabe) unterschrei-
ben, der mit seiner Unterschrift auch die Bedingungen einer Jugendfahrt akzeptiert. Zur reibungslosen 
Durchführung der Reise bin ich mit der Weitergabe personenbezogener Daten an den Fahrtenleiter 
einverstanden. Foto- und Bildmaterial meiner Person, das im Rahmen von Vereinsaktivitäten entsteht, 
darf zu vereinsgebunden Zwecken genutzt werden. Die Einwilligung zur Nutzung können Sie jederzeit 
schriftlich widerrufen. 

 

Datum/Unterschrift

Vorname Disziplin   Einsteiger Fortgeschrittener Könner Experte

1.       

2.       

3.       

4.       

5.        
(Bitte vollständig ausfüllen und Zutreffendes ankreuzen.)    (Zutreffendes bitte ankreuzen - Einstufungskriterien auf der Seite 9 beachten)

Angaben zu Winterfahrten / Fahrkönnen - Hinweise hierzu auf Seite 9

Sk
i-A

lp
in

La
ng

la
uf

Sn
ow

bo
ar

d

Angaben zu Sommerfahrten 
 Wandern / Anzahl: __________  E-Bike / Anzahl: _________

Fahrtnummer:

Reisedaten
Reiseziel   von   bis

 



zwingend erforderlich   
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Offizielle Reisebedingungen – Wichtige Hinweise für Fahrtenteilnehmer
 Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise, insbesondere zu den Versicherungen, sorgfältig durch! 
Sie enthalten wichtige Informationen zu unseren Leistungen und zur Abwicklung der Reisen.

1. Anmeldung / Zahlungsbedingungen
Um in der Geschäftsstelle eine reibungslose Anmeldung 
und Bearbeitung der Fahrtenwünsche zu ermöglichen, wer-
den diese nur schriftlich mit dem offiziellen Formular der 
aktuellem Saison angenommen. Durch Rücksendung der 
Buchungsbestätigung ist der Reisevertrag abgeschlossen.

Ordnungsgemäßer Ablauf:
1. Ausgefülltes Anmeldeformular an Geschäftsstelle senden

2. Versand der Buchungsbestätigung und des Sicherungs-
scheines (i.S.v. § 651 k Abs. 3 BGB) an den Teilnehmer (Rei-
severtrag).

3. Sofortige Anzahlung des Teilnehmers mittels Überwei-
sung oder durch Abbuchung mittels Lastschrift. Die Anzah-
lung beträgt in der Regel pro Person 100,-.

4. Zahlung der Restsumme durch den Teilnehmer mittels 
Überweisung oder per Abbuchung mittels Lastschrift bis 
spätestens 4 Wochen vor Reisebeginn ohne nochmalige 
Zahlungserinnerung.

5. Für Nichtmitglieder wird für die Teilnahme auf Ver-
einsfahrten ein Gästezuschlag erhoben (siehe unter Punkt 
5 – Nichtmitglieder). Wird vier Wochen nach der Fahrt eine 
Mitgliedschaft begonnen, erstatten wir Ihnen den Gästezu-
schlag rückwirkend. 

6. Wir weisen darauf hin, dass der Nichtantritt der Reise 
ohne ausdrückliche schriftliche Rücktrittserklärung keinen 
Rücktritt vom Reisevertrag darstellt. Der Reiseteilnehmer ist 
zur Zahlung des vollen Reisepreises verpflichtet. 

Zusätzlich entstehende Kosten z.B. durch eine Erhöhung 
der Mehrwertsteuer werden an den Fahrtenteilnehmer 
weitergeleitet. Bei Zuschlägen durch z.B. volatile Ener-
giepreise oder durch Wechselkurs bei Währungen oder 
ähnliche externe, zur Drucklegung nicht absehbare Ein-
flüsse behalten wird uns vor, diese Kosten an die Fahr-
tenteilnehmer weiterzugeben.

2. Rücktritt durch den Teilnehmer/Umbuchung
Der Teilnehmer kann jederzeit vor Reisebeginn von der Rei-
se zurücktreten. Maßgeblich ist der Eingang der schriftli-
chen Rücktrittserklärung bei der Geschäftsstelle. Tritt der 
Teilnehmer vom Reisevertrag zurück, so kann der Ski-Club 
Bayer Ersatz für die getroffenen Reisevorkehrungen und sei-
ne Aufwendungen verlangen. Bei Berechnung des Ersatzes 
sind gewöhnlich ersparte Aufwendungen und gewöhnliche 
anderweitige Verwendung der Reiseleistung berücksich-
tigt. Der Ski-Club Bayer kann diesen Ersatzanspruch unter 

Berücksichtigung der nachstehenden Gliederung nach der 
Nähe des Zeitpunkts zum vertraglich vereinbarten Reise-
beginn pauschalisieren. Diese Stornogebühren betragen je 
angemeldeten Teilnehmer:
– ab Reisebestätigung der Anzahlungsbetrag
– 60 bis 40 Tage vor Reiseantritt 25 %
(mindestens der Anzahlungsbetrag)
– vom 39. bis 25. Tag vor Reiseantritt 50 %

– vom 24. bis 14. Tag vor Reiseantritt 75 %
– ab dem 13. bis Reiseantritt 95 %
des jeweiligen Reisepreises zzgl. einer Bearbeitungsgebühr 
in Höhe von 25,– Euro.
Der Ski-Club behält sich vor, im Einzelfall höhere Kosten als 
die vorstehenden Pauschalen zu berechnen. Diese konkre-
ten Kosten sind dem Teilnehmer durch den Club nachzuwei-
sen und zu belegen.

3. Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung
3.1 Ansprüche wegen mangelhafter Reiseleistung, nach-
träglicher Unmöglichkeit und wegen Verletzung von Neben-
pflichten hat der Teilnehmer innerhalb eines Monats nach 
vertraglich vorgesehener Beendigung der Reise gegenüber 
dem Ski-Club Bayer Leverkusen geltend zu machen. Nach 
Ablauf der Frist können Ansprüche nur geltend gemacht 

werden, wenn der Teilnehmer eine genannte Frist ohne ei-
genes Verschulden nicht einhalten konnte.

3.2 Ansprüche des Teilnehmers wegen mangelhafter Rei-
seleistung, nachträglicher Unmöglichkeit und der Verlet-
zung von Nebenpflichten verjähren in sechs Monaten nach 

dem vertraglich vorgesehenen Reiseende.

3.3 Macht der Teilnehmer nach vertraglich vorgesehenem 
Reiseende Ansprüche innerhalb eines Monats geltend, so 
ist die Verjährung solange gehemmt, bis der Ski-Club Bayer 
Leverkusen die Ansprüche schriftlich zurückweist.

4. Wichtige Zusatzinformationen
4.1 Die Fahrten werden nur dann durchgeführt, wenn sich 
genügend Teilnehmer/innen anmelden und sie hierdurch 
wirtschaftlich vertretbar sind. Bei gegebenem Anlass hat der 
Ski-Club das Recht, die Fahrt anders als ausgeschrieben mit 
Kleinbussen durchzuführen. Gegebenenfalls muss  damit 
gerechnet werden, dass Fahrten zusammengelegt oder ab-
gesagt werden. Hierüber werden die Teilnehmer rechtzeitig 
informiert. 

4.2 Unsere Reisebusse werden ausschließlich als Nichtrau-
cherbusse eingesetzt.  Um Beschädigungen bei Skiern und 
Snowboards zu vermeiden, wird die Benutzung von Ski- 
bzw. Schutzsäcken empfohlen.

4.3 Anspruch auf Skikurs bzw. auf eine skiläuferische Be-
treuung besteht nicht für Anfänger und für Kinder unter ei-
nem Mindestalter von sechs Jahren. Eine skiläuferische Be-
treuung wird geboten für Personen, die über skiläuferische 
Grundkenntnisse verfügen, einschließlich Wiedereinsteiger 
als auch Fortgeschrittene und geübte Skifahrer/innen. Im 
Rahmen von Familienfahrten wird Ski-Training bzw. eine ski-
läuferische Betreuung für Kinder mit einem Mindestalter ab 
sechs Jahren angeboten. Grundsätzlich ist der Ski-Club Bay-
er bemüht, alle Fahrtteilnehmer/innen eine skiläuferische 
Betreuung unter Beachtung der genannten Altersgrenze 
und individuellen skiläuferischen Voraussetzung anzubie-
ten. Sollte dies aus organisatorischen Gründen bei einer 
Fahrt nicht möglich sein, haben gute Skifahrer/innen keinen 
Anspruch auf Ski-Training oder skiläuferische Betreuung 
durch eine/n Vereins-Skilehrer/in.

Sofern nicht anders ausgeschrieben, werden Kinder ab 
sechs Jahren unterrichtet. Einzel- als auch Anfängerunter-
richt wird nicht erteilt. Sollte die erforderliche Mindestteil-
nehmerzahl von 7 Personen für einen Skikurs nicht erreicht 
werden, behält sich der Ski-Club das Recht vor die Durchfüh-
rung des Kurses entsprechend den Gegebenheiten zu orga-
nisieren. Entscheidet sich ein Teilnehmer für die Anmeldung 
zu einem Ski-Kurs bei einer örtlichen Skischule, gehen die 
Kosten dafür zu Lasten des Teilnehmers.

4.4 Unsere Jugendfahrten fallen unter das Jugendschutz-
gesetz. Bei diesen Fahrten ist der Genuss von Suchtmitteln 
aller Art verboten. Die Eltern akzeptieren folgende Teilnah-
mebedingungen:

a) Tochter/Sohn können bei schweren Verfehlungen nach 
Rücksprache mit den Eltern auf deren Kosten vorzeitig nach 
Hause geschickt werden.

b) Die Skibindung der Tochter/des Sohnes wurde nach IAS-
Richtlinie überprüft bzw. eingestellt.

c) Die Skibindung darf bei offensichtlicher Fehlauslösung 
durch den Übungsleiter zur Abwendung einer Gefahr kor-
rigiert werden.

d) Tochter/Sohn dürfen in der Gruppe unter Aufsicht 
schwimmen gehen. Kinder und Jugendliche sowie Teilneh-
mer an den Jugendfahrten werden grundsätzlich vom Ski- 
Club Bayer-Lehrteam betreut und unterrichtet.

4.5 Unsere Sportfahrten werden tlw. im Hochgebirge mit 
Höhen über 2000 m durchgeführt. Daher wird im Einzelfall 

empfohlen, ärztlichen Rat einzuholen, ob diese Höhenlage 
ohne gesundheitliche Schäden gewählt werden kann. 

4.6 Evtl. auftretende Sonderwünsche können nur über die 
Geschäftsstelle des Ski-Club Bayer e.V. Leverkusen abgewi-
ckelt werden. Anfragen oder Auskünfte in den Hotels sind 
zwecklos.

4.7 Grundsätzlich sind alle Preise ohne Skipass. In Ausnah-
mefällen ist dieser in der Pauschale enthalten und beson-
ders ausgewiesen.

4.8 Eine evtl. Verbilligung durch Fahrten mit dem eigenen 
PKW ist nicht möglich, weil die Buskosten für alle Teilneh-
mer/innen kalkuliert worden sind. Sollte trotzdem eine 
Fahrt im eigenen PKW vorgezogen werden, erfolgt keine 
Teil-Erstattung. Ausnahme: ausgeschrieben Fahrten mit Ei-
genanreise

4.9 Es besteht die Möglichkeit ein halbes Doppelzimmer 
zu reservieren, wenn es entsprechend auf der Anmeldung 
vermerkt ist. Findet sich kein Zimmerpartner wird der Ein-
zelzimmerzuschlag berechnet.

4.10 In Skigebieten, die keine Freipässe für unsere Übungs-
leiter ausstellen, benutzen wir eine eventuelle Gruppener-
mäßigung zur Finanzierung dieser Skipässe. Es besteht kein 
Anspruch auf Vergütung der Ermäßigung.

4.11 Abhängig von der Größe der Reisegruppe und ggf. 
entgegen der Ausschreibung behalten wir uns vor, die 
Transferfahrten mit einem Reisebus oder mit Kleinbussen 
durchzuführen.

5. Nichtmitglieder
Unsere Fahrten werden für die Mitglieder des Vereins und 
im Sinne der Zielsetzungen des Vereins geplant und durch-
geführt. Nichtmitgliedern wird eine Teilnahme ermöglicht, 
um den Verein und seine Zielsetzungen kennenzulernen. 
Für Nichtmitglieder wird für die Teilnahme auf Vereinsfahr-
ten ein Gästezuschlag erhoben. 

Dieser beträgt 

125,– Euro für Sportfahrten bis 750,– Euro, 
150,– Euro bei Fahrten bis 1000,– Euro und 
175,– Euro bei Fahrten über 1000,– Euro Katalogpreis. 

Diese Zuschläge gelten für alle Fahrten (Sommer und Win-
ter).

Bei Vereinsbeitritt bis vier Wochen nach Rückkehr der Fahrt 
wird der Gästezuschlag rückwirkend erstattet.

Vereinsmitglieder sind im Rahmen der Sporthilfe-Versiche-
rung wie folgt versichert:

1. Unfallversicherung – Versicherungsschutz gegen die 
wirtschaftlichen Folgen körperlicher Unfälle bei allen Ver-
anstaltungen des Ski-Club Bayer e.V. Leverkusen sowie bei 
Teilnahme

an Veranstaltungen eines anderen Vereins, wenn zuvor die 
Anmeldung über die Geschäftsstelle erfolgte.

2. Krankenversicherung – wie 1. sowie bei Krankheiten, die 
während einer Reise zu auswärtigen Veranstaltungen akut 
auftreten.

Gemäß Satzung Sportversicherungsvertrag (Merkblatt) 
wird die Sportversicherung für die Mitglieder als „Beihilfe“ 
verstanden. Versicherungsleistungen werden erst dann er-
bracht, wenn ein Schadenausgleich nicht anderweitig erzielt 
werden kann (z.B. über die gesetzlichen Krankenkassen).

Wir empfehlen daher ausdrücklich den privaten 
Abschluss folgender Versicherungen:
- Auslands-Krankenversicherung
- Reise-Rücktritt inkl. Reiseabbruch
- Geräte-/Unfall-/Haftpflicht
Formulare gibt es u.a. in unserer Geschäftsstelle. Dort erhal-
ten Sie gerne weitere Auskünfte (Anschrift und Öffnungszei-
ten: siehe Impressum, S. 3).

Der Ski-Club Bayer e.V. Leverkusen erfüllt bei seinen Jugend- und Sportfahrten die gesetzlichen Auflagen des Reisesicherungsgesetzes (Kautions- und Insolvenzversicherung)

Der Teilnehmer willigt ein, dass Foto- und Videomaterial, das von ihm/seiner Familie während der Reise gemacht wurde, auch für werbliche  Zwecke des Skiclubs genutzt werden darf. 

6. Datenschutzerklärung
Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DSGVO

Sie finden unsere ausführliche Datenschutzerklärung auf 
unserer Internetseite unter www.scbayerlev.de/daten-
schutzerklaerung/

Bei Rückfragen steht Ihnen unser Datenschutzbeauftragter 
gerne zur Verfügung.

7. Versicherung


